
krete Aufträge im Erziehiungsprozeß unter strikter Be
achtung der Sicherheit umfassend zu organisieren. Sie 
soll vor allem der Entwicklung und Förderung des Ge
meinschaftsgeistes, des Verantwortungsbewußtseins, der 
Erziehung zur gegenseitigen Achtung dienen und die 
Seibsterziehung 'unterstützen.

2 Die Mitwirkung erstreckt sich insbesondere auf die 
gesellschaftlich nützliche Arbeit, die Festigung von Diszi
plin und Ordnung, die Maßnahmen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung, die Einhaltung der Bestimmungen 
des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie Brandschut
zes und die Ausgestaltung der arbeitsfreien Zeit.

3 Im Rahmen der Mitwirkung sind Strafgefangenen 
unter Berücksichtigung ihres Gesamtverhaltens und ihrer 
Fähigkeiten zur Förderung der Erziehung in der Gemein
schaft konkrete Aufgaben und Verantwortung, ohne Ein
räumung von disziplinären Rechten, zu übertragen.

Dazu 1. Durchführungsbestimmung zum StVG:

§ 27

1 Strafgefangene, denen konkrete Aufgaben und Ver
antwortung übertragen werden, sind gewissenhaft aus
zuwählen, in die Aufgaben einzuweisen, anzuleiten und 
zu kontrollieren. Ihre Aufgaben und ihre Verantwortung 
sind exakt abzugrenzen und schriftlich festzulegen. Die 
Strafgefangenen haben regelmäßig über die Durchfüh-
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